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EINSCHREIBEN Alex W. Brunner
Firma Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen
Christoph ILL
Spisergasse 15
9001 St. Gallen

Architekt HTL
c/o Bahnhofstrasse 210
CH-[8620] Wetzikon
Telefon +44 930 62 33

Datum: 25. Februar 2021
Post Code: 98.00.862200.00305136

Strafbefehl ST.2021.4516, vom 18. Februar 2021
Meine Bedingungen zu Ihrem Angebot

Grüezi

Bereits  auf  Ihren  ersten  Strafbefehl  ST.2020.34748  habe  ich  Ihnen  mitgeteilt,  dass  die  Staatsanwalt-
schaft nicht nur eine angegliederte Organisationseinheit der Kapitalgesellschaft Kanton St. Gallen bzw.
der  Schweizerischen Eidgenossenschaft  ist,  sondern dass auch die Staatsanwaltschaft  des Kantons St.
Gallen auf das Jahr 2020 in eine Kapitalgesellschaft umgewandelt wurde, genau wie die Kantonspolizei
St. Gallen. Da diese Firmen illegal gegründet wurden, weil ihre vorgesetzten Stellen, Parlament und
Volk diese Veränderung nie bewilligt haben, sind sie samt ihren Angestellten weder handelsrechtlich
noch hoheitlich legitimiert zu handeln, weshalb sie alle privat haftbar sind. Damit stehen wir auf der
gleichen rechtlichen Ebene, womit das Handelsrecht gilt.

Weiter  halte  ich  fest,  dass  Sie  Ihr  Angebot  der  Person  [Alex  W.  Brunner]  zugestellt  haben.  Diese  ist
fiktiv und nicht in der Lage zu antworten. Da Sie sich einen Deut um diese Fakten scheren, sehe ich
mich als autorisierter Repräsentant dieser Person gezwungen, Ihnen meine besonderen Bedingungen
bekannt zu geben, unter welchen ich bereit bin, mit Ihnen Geschäfte abzuwickeln. Sie entscheiden mit
Ihren Handeln oder Nicht-Handeln, ob Sie die gestellten Bedingungen annehmen.

Meine besonderen Bedingungen:

1. Strafbefehl ST.2021.4516, vom 18. Februar 2021
a. Wird der Strafbefehl bis am 10. März 2021 formell zurückgezogen und Sie bestätigen mir die-

sen Entscheid gleichentags und schriftlich, so ist die Angelegenheit damit erledigt.
b. Wird der Strafbefehl nicht bis am 10. März 2021 formell zurückgezogen, so willigen alle nach-

stehenden Funktionäre mit dieser (Nicht-) Handlung ein, dass sie mir folgende Pönalen bezah-
len.
· Sie beträgt 100 kg Gold1 für die «Führungsriege»:

o ILL Christoph, lic.iur., Erster Staatsanwalt
o Hutter Petra, Stv. Erste Staatsanwältin
o Ramseyer Stephan, lic.iur., Leitender Staatsanwalt
o Schödler Sara, Dr.iur., Leitende Staatsanwältin
o Straub Peter, Dr.iur., LL.M., Leitender Staatsanwalt
o Pellizzari Giancarlo, lic.iur., Leitender Jugendanwalt
o Giger Beatrice, lic.iur., Medienbeauftragte

1 Wenn lediglich Gold steht, so ist damit immer Feingold mit 999 Gewichtspromille bzw. 24 Karat gemeint.
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o Häne Gregor, lic.iur., Stabsjurist
· Sie beträgt 10 kg Gold für den Gruppenleiter SmsB:

o Rey Marcel, Gruppenleiter SmsB
· Sie beträgt 5 kg Gold für Sachbearbeiter mit staatsanwaltlichen Befugnissen (SmsB)

o Steiger Franziska, Sachbearbeiterin (SmsB)
c. Sollte sich die kompetenzlose Staatsanwaltschaft anmassen, die nicht bezahlte Forderung in

eine Haftstrafe umzuwandeln, so willigen die nachstehenden Funktionäre ein, mir je eine Pö-
nale zu bezahlen. Sie beträgt je 100 kg. Gold.
· die «Führungsriege» wie in Position 1b
· derjenige, welcher den Haftantrag unterzeichnet und
· derjenige, welcher die Ausschreibung für die Fahndung unterzeichnet.

Die letzten beiden Pönalen sind kumulativ.
· Für den Polizeikommandanten des entsprechenden Korps, egal welchem kantonalen Korps

er angehört, der die Verhaftung vornimmt
· für die an der Verhaftung beteiligten Polizisten, egal welchem kantonalen Korps sie ange-

hören und
· der Direktor der entsprechenden Vollzugsanstalt
Werden im Haftantrag bzw. in der Ausschreibung die genannten Bedingungen nicht aufge-
führt, willigen die «Führungsriege» und der oder die Unterzeichnenden ein, dass sie die ge-
nannten Pönalen für den Polizeikommandanten, die (mindestens drei) Polizisten sowie den Di-
rektor der Vollzugsanstalt zu gleichen Anteilen selbst an mich bezahlen. Sie haften solidarisch.

d. Zusätzlich wird pro Hafttag eine weitere Pönale fällig. Ein Hafttag ist mit einem Kalendertag
identisch und angebrochene Hafttage werden als ganze berechnet. Zu der Anzahl Hafttage ist
ein weiterer Hafttag für entsprechende Umtriebe hinzuzurechnen. Die Pönale beträgt pro
Hafttag 20 kg Gold. Die «Führungsriege» und der oder die Unterzeichnenden, erklären sich
bereit, die Pönale an mich zu bezahlen. Sie haften solidarisch.

e. Wenn Sie den Straf- bzw. den Haftbefehl nach dem 10. März 2021 zurückziehen, werden wie-
derum Pönalen fällig, die an mich zu bezahlen sind. Die Höhe der Pönalen und die Funktionäre
sind identisch wie in Position 1b.

f. Sollte die Haftstrafe zwangsweise abzusitzen sein und nachträglich wird festgestellt, dass alle
Ihre Handlungen illegal waren, so erklären sich die Funktionäre gemäss Position 1c bereit, mir
je eine Pönale zu bezahlen. Sie beträgt 100 kg Gold.

g. Wird der Strafbefehl nicht zurückgezogen, so beginnt ab dem Folgetag 11. März 2021 auto-
matisch eine Gebühr zu laufen, die die «Führungsriege» gemäss Position 1b an mich zu bezah-
len hat. Sie haften solidarisch. Die Gebühr endet, wenn der Straf- bzw. der Haftbefehl formell
zurückgezogen bzw. festgestellt wird, dass alle Ihre Handlungen illegal waren. Sie beträgt fünf
Kilogramm Gold pro Kalendertag.

2. Zahlungsbedingungen
a. Die Pönalen und Gebühren werden grundsätzlich mit den entsprechenden Handlungen fällig,

wobei ich von Zeit zu Zeit Rechnung stellen werde.
b. Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage, wobei die Übergabe mindestens 14 Tage vorher abgespro-

chen werden muss.
c. Wird die Zahlungsfrist nicht eingehalten, so wird ab 31. Tag automatisch eine weitere Gebühr

von zwei Kilogramm Gold pro Kalendertag fällig.
d. Es gilt das Bringprinzip.

Der Einfachheit halber werde ich die sich ergebenden Pönalen und Gebühren bei der Firma Kanton St.
Gallen in Rechnung stellen. Deshalb haben Sie die Pflicht, die entsprechenden Bestellungen dem Ge-
schäftsführer der Firma Kanton St. Gallen zu übermitteln.
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Ich gehe davon aus, dass sich die Verantwortlichen über die Tragweite dieses Angebotes bewusst sind
und mit Ihren Handlungen bzw. Nicht-Handlungen erklären, dass Sie in der Lage sind, die Konsequen-
zen aus dem damit entstehenden Vertrag zu tragen. Im Weiteren behalte ich mir alle Rechte vor.

Ihrer Antwort sehe ich mit Interesse entgegen.

Adieu

Mensch Alex W. Brunner a.r.
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